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Az. 2/Os-6311 
 
 
Straßen- und Wegerecht; 
Vornahme von Änderungen im Bestandsverzeichnis 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grainau hat in seiner Sitzung am 23.10.2024 die Vornahme 
folgender Änderungen im Bestandsverzeichnis beschlossen: 
 

• Die in der Gemeinde Grainau ordnungsgemäß hergestellte Teilstrecke des 
Stepbergweges wird mit Wirkung vom 01.11.2024 zur Ortsstraße gewidmet. 
Die zu widmende Teilstrecke beginnt an der südöstlichen Ecke des Grundstückes 
Fl.Nr. 704/1, endet an der nordöstlichen Ecke des Grundstückes Fl.Nr. 704/1, verläuft 
über eine Teilfläche des Grundstückes Fl.Nr. 803/2 und hat eine Länge von 0,040 km. 

• Die in der Gemeinde Grainau ordnungsgemäß hergestellte Teilfläche (Fl.Nr. 364/10) 
in der Zugspitzstraße wird mit Wirkung vom 01.11.2024 zur Ortsstraße gewidmet. 
Die Teilfläche befindet sich nördlich des Anwesens Zugspitzstr. 64 und hat eine 
Fläche von 36 m². 

• Eine Teilstrecke der Ortsstraße „Gassenbichl“ wird mit Wirkung vom 01.11.2024 zum 
beschränkt-öffentlichen Weg abgestuft. 
Die abzustufende Teilstrecke beginnt östlich der Zufahrt zum Anwesen Gassenbichl 
2, endet an der Einmündung in die Alpspitzstraße, verläuft über eine Teilfläche des 
Grundstückes Fl.Nr. 820/22 und hat eine Länge von 0,034 km. 

• Die am 17.07.1962 in das Bestandsverzeichnis für öffentliche Feld- und Waldwege 
eingetragene Abzweigung von der Schmölzstraße, nördlich des Bahnkörpers der 
Deutschen Bundesbahn in ostwärtiger Richtung (Blatt-Nr. 18) wird mit Wirkung vom 
01.11.2024 zum Eigentümerweg abgestuft. 

 
Die Widmungs- sowie Umstufungsverfügungen einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrungen 
sowie die dazugehörigen Lagepläne liegen in der Verwaltung der Gemeinde Grainau, 
Zimmer Nr. 01, zur Einsicht während der allgemeinen Geschäftszeiten auf. 
Die Lagepläne sind zudem auf der gemeindlichen Internetpräsenz zugänglich:  
https://www.gemeinde-grainau.de/bekanntmachungen 
 
 

 
 
 
 
 
 

An den Amtstafeln bzw. im Internet Datum Hz. 

- angeschlagen / veröffentlicht 28.10.2024  

- abzunehmen / zu entfernen 02.12.2024  
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